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  Empfänger-/ Personal- 

 Art nummer 

   

   

 

Haushaltsbescheinigung 
zur Vorlage beim Bundeseisenbahnvermögen 
Dienststelle Mitte, -Familienkasse- 
Gutleutstraße 82 
60329 Frankfurt 

 
Zustelladresse: Postfach 41 05 08, 12115 Berlin 
 

 
I. Erklärung 

 

des/der    
 (Familienname, Vorname, geboren am) (Familienstand) 
 

wohnhaft in     

Identifikationsnummer:   

Zu meinem Haushalt gehören folgende Kinder: 
(Tragen Sie bitte nachstehend in der Reihenfolge der Geburt - mit dem ältesten Kind beginnend - die zu 
Ihrem Haushalt gehörenden Kinder ein, die Sie in Ihrem Antrag auf Kindergeld/Fragebogen aufgeführt 
haben). 
 

Lfd. Nr Familienname und Vorname Kindschaftsverhältnis (z.B. 
eigene Kinder, Pflegekinder, 
Kinder des Ehegatten, Enkel) 

Geboren am Ii  in obigem Haushalt  
gemeldet seit 

 

     

     

     

     

     
(Ort, Datum) (Unterschrift des Berechtigten) 

 

II- Amtliche Bescheinigung 
 

Es wird hiermit bescheinigt, dass die Erklärung unter I. über die eigene Person und über das / die unter lfd. 
Nr.   bis lfd. Nr.   aufgeführte(n) Kinde(r) nach den hier vorhandenen Unterlagen  
- nach persönlicher Kenntnis - zutrifft (vgl. zu Abschnitt II). 
 

Bemerkungen   

  

Dienstsiegel 
oder 
Stempel   
 (Ort, Datum, Unterschrift) 
 

Hinweis 

für Personen, die Kindergeld beantragen oder beziehen 
 

Zu Abschnitt I: 
Wenn Sie Kindergeld beziehen wollen, weisen Sie bitte das Vorhandensein Ihrer Kinder nach. Dieser Nachweis ist in der Regel durch 
die vorstehende Bescheinigung zu erbringen; füllen Sie bitte den Abschnitt I genau und gut leserlich aus. 
Für Kinder, die Sie in Ihrem Kindergeldantrag aufgeführt haben, die jedoch nicht nur vorübergehend außerhalb Ihres Haushaltes 
wohnen, reichen Sie bitte „Lebensbescheinigungen“ ein. 
 

Zu Abschnitt II: 
Die amtliche Bescheinigung (Abschnitt II) muss von einer zur Führung eines öffentlichen Dienstsiegels berechtigten Person oder Stelle 
vorgenommen und mit dem Dienstsiegel oder -stempel versehen werden. Hierfür kommen z.B. folgende Stellen in Betracht: Beamte 
der städtischen Meldestellen (Einwohnermeldeämter) oder der entsprechenden gemeindlichen Dienststellen, Beamte der 
Wohlfahrtspflege, Gemeindedirektoren, Bürgermeister, Geistliche, Wirtschaftsprüfer, vereidigte Buchprüfer.  
 


